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ARBEITSBLATT

12 Die Werte und Ziele 
der Europäischen Union 

Am 18./19. Oktober 2007 einigten sich die Staats- und Regierungschefs# der 27 Mitgliedstaaten auf ihrer Gipfelkonferenz in Lissabon 
auf einen neuen Grundlagenvertrag („Vertrag von Lissabon“). Die ersten Artikel enthalten die allgemeinen Werte und Ziele der EU. 

➼ Kennst du den korrekten Wortlaut? Wähle die richtige Formulierung zu den Ziffern aus und begründe deine Entscheidung!

1. Steuergelder / Zuständigkeiten / Personal und Sachmittel

2. größeren / effizienteren / engeren 

3. einvernehmlich / bürgernah / schnell / vernünftig

4. Werte / christlichen Werte / abendländischen Werte / Werte der Aufklärung

5. das Wachstum / die kulturelle Vielfalt / das Wohlergehen / die Bildung 

6. freie / wettbewerbsfähige / soziale / wettbewerbsfähige soziale / ökologische

7. allen Bürgern der Union / Arm und Reich / den Generationen / Ausländern 

8. stabil / wertvoll / der Euro / einheitlich

9. fairem / gewinnbringendem / freiem und gerechtem / uneingeschränktem 

10. des Krieges / des Terrors / der Folter / des Hungers / der Armut

— Vertrag über die Europäische Union 

Artikel 1 

1 

Durch diesen Vertrag gründen die Hohen Vertragsparteien untereinander eine Europäische Union (im Folgenden „Union“), der die Mitgliedstaaten 

zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele übertragen. Dieser Vertrag stellt eine neue 

 Stufe bei der V erwirklichung einer immer  2 Union der Völker Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst 

  offen und möglichst 3 getroffen werden. (…)

Artikel 2 

Die 4 , auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 

angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 

Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. 

Artikel 3 

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und  5 ihrer Völker zu fördern. 

(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem –   

in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung

und Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist.

(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschafts-

wachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße  6  Marktwirtschaft, die auf

Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und V erbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und  sozialen 

Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen  7 und den

Schutz der Rechte des Kindes. Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitglied-

staaten. Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung  8 ist. 

(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und Interessen und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und

Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern,

zu  9 Handel, zur Beseitigung  10 und zum Schutz

der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere

zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen.

   — Thema im Unterricht / Extra:  
Europa für Einsteiger# 

— Autor: Bruno Zandonella — Internet: bpb.de/thema-im-unterricht — Achte Auflage: März 2023


	ARBEITSBLATT 12: Die Werte und Ziele der EU

	Schreibaufgabe_4: []
	Textfeld 111: 
	Textfeld 112: 
	Textfeld 113: 
	Textfeld 114: 
	Textfeld 179: 
	Textfeld 115: 
	Textfeld 116: 
	Textfeld 117: 
	Textfeld 118: 
	Textfeld 119: 


